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Schul-Chronik.
Bern Bei Anlaß der Schulausschreibungen von Bächlen bei Diemtigen,

Häusern bei St. Stefan und Bundsaker'bei Rüschegg mit täglich 41, 43
und nahezu 50 Rapì, en Besoldung weist die St. Gallische Schulzeitung auf die
Erbärmlichkeit bernischer Primarlehrerbesoldungen hin, und will dann in ihren
Angaben durch eine Korrespondenz aus Bern dahin berichtigt werden, daß jene
Besoldungsangaben unvollständig seien.

Die St. Gallische Schulzeitung hat ihre Angaben dem „Bern. Volksschulblatt"

entnommen, und dieses direkt dem amtlichen Blatt, unterzeichnet
von der obersten Erziehungsbehörde. In den amtlichen Ausschreibungen
wird stets nur die von Seite der Gemeinde ausgeworfene Lehrerbesoldung
rwtirt, und darf, kraft höherer Verfügung, die Staatszulage nicht in den
Ausschreibungen fiauriren. Die Erziehungsdirekzion geht hierin von dem durchaus
richtigen Grundsäze aus, daß der Staat nur aushilfsweise an die
Lehrerbesoldungen beitrage, und es vor Allem und zunächst Pflicht der Familien
und Gemeinden sei, die Lehrer ihrer Jugend in einer ihrem Amt und Beruf

angemessenen Weise zu belohnen. Mit dieser Grundansicht durchaus
einverstanden, bringt das „Bern. Volksschulblatt" die Schulausschreibungen stets
getreu nach dem amtlichen Blatt und will mit seinen Berechnungen der Tagesbe-
treffuisse nicht sagen : „Das ist nun das volle tägliche Einkommen des betreffenden

Lehrers: sondern es will, in Konsequenz der obenbezeichneten Grundansicht
über die Belöhnungspflicht jeweilen darthun, wie diese in den Gemeinde
noch häufig gefaßt und bethätigt wird, und speziell nachweisen, wie hoch diese
und jene Gemeinde die Bildung ihrer Jugend taxirt wenn sie ihrem Lehrer
täglich 30, 40 zc. Räpplein auswirft. — Wenn es dabei etwas zu schämen gibt,
so trifft diese nicht die Behörden und nicht den Kanton, denn jene können von
sich aus die Sache nicht ändern und bewegen sich inner den Schranken gegebener

Kompetenzen: der Kanton aber als Staat bringt denn doch im Ganzen
genommen große, ja sehr große Opfer, um dem Bildungswesen eine werkthätige
Achtung zu bezeugen. Nein, wenn es bei den oft so äußerst minimen Tages-
Betreffnilftn ausgeschriebener Lehrerbesoldunqen etwas zu schämen gibt, so kommt
dieß den betreffenden Gemeiden zu und die Schande ist gerecht — weil
verdient und am Plaze Wenn aber das Unvermögen und der Unverstand der
Gemeinden mit der Staats>>ulage gedekt werden will, wie z. B. vom „Säeemann"
in Nr, 15 geschieht so ist damit den wahren Interessen der Hebung unsers
Schulwesens sehr zweifelhaft gedient.

— Kappelen b./A. 6. April. Wir denken, es werde jeden wahren Volksfreund

jedesmal ermuntern, wenn er vernimmt, daß das Bessere hier oder da
einigen Fortschritt macht. Deßhalb melden wir Ihnen gerne, daß das größere
Tschudi'sche Lesebuch nun auch in hiesiger Gemeinde eingeführt wird so wie es
bereits in der nahen Werdhofschule seinen Eingang gefunden hat. — Dank dem
einträchtigen Wirken zwischen Pfarrer und Lehrer, was überhaupt auch schon
seine guten Früchte getragen hat, indem der Schulfleiß diesen Winter so befriedigend
war, daß die reglementärischen Zensuren völlig überflüssig wurden, nachdem eine
ernste Mahnung geschehen. Die Ergebnisse bei den Prüfungen ließen zwar auch
manches zu wünschen übrig (denn Rom ist nicht in einem Tag gebaut worden
beweisen aber doch bereits einen erfreulichen Anfang des Belfern, namentlich im
Gesänge, auf dem als Volksbildungsmittel wir viel halten. Auch die erworbenen

Kenntnisse in Naturlehre, Vaterlandskunde waren schon recht erfreulich. Zur
Prüfung der Oberschule ward ein ganzer Tag anberaumt, und die Tbeilnahme
der Gemeinde, besonders der Mütter, sehr bedeutend. Sowol dem Oberlehrer
Wanzen ri ed als dem Unterlekrer Mollet ward eine Gratifikazion erkennt
und aus dem Kirchengut verabfolgt. Auch haben wir nun die neue Keller'sche
Wandkarte. Wir vertrauen dem Sprichwort: ein Tropfen höhlt den Fels nicht
auf Ein Mal, sondern öfter fallend. Nur überall vorwärts. Es m u ß L i ch t
werden! Licht aber ist Leben! Und dieß ist das Evangelium.
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